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Erwägungen

E. 1
Die Klägerin 1, Berufungsbeklagte 1 und Anschlussberufungsklägerin 1 (nach- folgend:
Klägerin 1) einerseits und der Beklagte, Berufungskläger und Anschluss-
berufungsbeklagte (nachfolgend: Beklagter) andererseits sind die unverheirateten Eltern der
am tt.mm.2015 geborenen C._____ (Klägerin 2, Berufungsbeklagten 2 und
Anschlussklägerin 2 [nachfolgend: Klägerin 2 bzw. C._____]). Bereits vor der Geburt von
C._____ gaben die Eltern am 20. Oktober 2015 beim Zivilstandsamt E._____ die Erklärung
über die gemeinsame elterliche Sorge ab (Urk. 13/3). Zur Zeit der Geburt lebten die Eltern
zusammen in F._____. Ende März 2017 trennten sie sich. Die Klägerin 1 bezog per Anfang
April 2017 eine eigene Wohnung in F._____ und der Beklagte bezog eine neue Wohnung in
G._____. Beide Eltern waren damals mit einem Arbeitspensum von 100% erwerbstätig und
beteiligten sich in ähnlichem Umfang an der Betreuung von C._____. In der Folge kam es
zwischen den Eltern zu unüberwindbaren Differenzen und beide reichten je eine Klage zur
Regelung der Kinderbelange ein. Der weitere Verfahrensverlauf vor Vo- rinstanz kann dem
angefochtenen Urteil vom 11. Dezember 2020 entnommen werden (Urk. 156 S. 6-11).
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E. 1.1
Die Vorinstanz auferlegte die auf CHF 12'000.- festgesetzte Entscheidge- bühr und die
Kosten der Kindsvertreterinnen von CHF 8'754.80 und CHF 3'923.65 der Klägerin 1 und
dem Beklagten je zur Hälfte (Urk. 156 S. 62 Dispositiv Ziffern 14 und 15, 162 S. 2 f.
Dispositiv-Ziffern 1 und 2).

E. 1.2
Die Klägerin 1 rügt diese je hälftige Kostenauflage und macht geltend, dass die
obergerichtliche Rechtsprechung nicht für Unterhaltsfragen gelte. Auch sei zu
berücksichtigen, dass das Verfahren lediglich aufgrund der unzähligen Anträge und
ausufernden Eingaben des Beklagten derart aufwändig gewesen sei und die Klägerin 1 bis
zum Abschluss des vorinstanzlichen Verfahrens rund CHF 45'000.- an Anwaltshonorar
gekostet habe. Dies habe die Vorinstanz überhaupt nicht be-

- 58 - rücksichtigt. Es rechtfertige sich daher, den Beklagten zu verpflichten, an die Klä-
gerin 1 eine Parteientschädigung auszurichten. Durch seine ausufernde Prozess- führung
habe der Beklagte unverhältnismässig hohe Verfahrenskosten verur- sacht, an welche er
angemessen zu beteiligen sei. Ein Betrag in der Höhe von CHF 20'000.- bei insgesamt CHF
45'000.- (ohne Berufungsinstanz) sei angemes- sen. Vor diesem Hintergrund rechtfertige es
sich, dem Beklagten die Verfahrens- kosten vollständig aufzuerlegen und der Klägerin 1
eine Parteientschädigung von CHF 20'000.- zuzusprechen (Urk. 166 S. 26 Rz 63 f.).



E. 1.3
Der Beklagte verlangt unter dem Titel Schadenersatz einen Betrag von "je CHF 10'000.-"
für die bisher aufgelaufenen, völlig unnötigen und durch die Ge- genseite verursachten
Prozesskosten und die dadurch völlig unnötigen Aufwen- dungen der gerichtlich
eingesetzten Kindsvertreterin, deren Kosten ihm anteilig auferlegt worden seien, sowie für
weitere unnötige Umtriebe (Urk. 176 S. 26 lit. B).

E. 1.4
Nach ständiger Praxis der urteilenden Kammer sind die im Zusammenhang mit den übrigen
Kinderbelangen stehenden Gerichtskosten beiden Parteien un- abhängig vom
Prozessausgang je zur Hälfte aufzuerlegen, sofern diese gute Gründe für ihre
Rechtsposition hatten (vgl. statt vieler OGer ZH LE180013 vom

E. 1.4.1
Zur Begründung lässt sie ausführen, dass die Vorinstanz zwar anerkannt habe, dass
dauerhafte Streitigkeiten zwischen den Eltern beim Kind Loyalitäts- konflikte auslösen
könnten. Die Vorinstanz sei jedoch davon ausgegangen, dass diese mehrheitlich alltägliche
Belange und nur vereinzelt Themen der elterlichen Sorge beträfen. Es bestünden zwar
Anhaltspunkte für einen Dauerkonflikt der El- tern und dieser stelle durchaus eine Gefahr
für das Kindeswohl dar. Entscheidend sei aber, dass von einer Zuteilung der Alleinsorge an
den einen oder anderen El- ternteil keine Besserung der Situation erwartet werden könne
(Urk. 156 S. 25 Erw. 4.5.3). Diesbezüglich habe die Vorinstanz den Sachverhalt falsch
gewürdigt und sei zu Unrecht nicht von einem schwerwiegenden Dauerkonflikt und einer
Verlet- zung des Kindeswohls ausgegangen (Urk. 166 S. 5 Rz 9). Fakt sei, dass die El- tern
seit der Trennung Ende März 2017 bis zum heutigen Tag in einem anhalten- den, schweren
Konflikt seien. Die Vorinstanz habe an anderer Stelle selbst aus- geführt, dass die Parteien
mit harten Bandagen kämpften und die vielen Eingaben des Beklagten und eingereichten
Unterlagen zeigten, dass er mit Vorwürfen an die Adresse der Klägerin 1 nicht zurückhalte.
Damit setze sich die Vorinstanz je- doch in einen krassen Widerspruch zu ihren eigenen
Ausführungen, wenn sie nur zwei Seiten danach ausführe, dass die Konflikte nur alltägliche
Belange betreffen würden. Die Vorinstanz verkenne offensichtlich die Dimension des
Konfliktes (Urk. 166 S. 5 f. Rz 10). Die Klägerin 1 habe wohl in der Vergangenheit auch
ihren An- teil an diesem Konflikt beigetragen, es wäre lebensfremd, dies abzustreiten. Wäh-
rend sich die Klägerin 1 jedoch erheblich anstrenge und ihr Möglichstes unter-

- 24 - nehme, um diesen Konflikt zu überwinden, bleibe der Beklagte in alten Mustern und
im Konfliktmodus stecken. Dies lasse sich an zwei kürzlich eingetretenen Beispielen
erläutern (Urk. 166 S. 6 Rz 11).

E. 1.4.2
Die Klägerin 1 schildert einerseits das Verhalten des Beklagten im Zusam- menhang mit
der von den Kindergartenlehrerinnen für C._____ empfohlenen The- rapie (Urk. 166 S. 6
Rz 12). Anderseits macht sie geltend, dass der Beklagte sich wiederholt nicht an den
Betreuungsplan halte und schildert einen Vorfall vom 5. März 2021 unter Hinweis auf den
darauf folgenden Mailverkehr zwischen dem Beklagten, der Klägerin 1 und der Beiständin.
Dazu lässt sie ausführen, dieser Vorfall zeige, dass die Meinungsverschiedenheiten der
Eltern nicht alltägliche Ba- nalitäten betreffen würden, sondern wesentliche Fragen im
Zusammenhang mit der psychischen und physischen Gesundheit der gemeinsamen Tochter.
Eine Zu- sammenarbeit mit dem Beklagten sei auch trotz der Beiständin unmöglich. Er tor-



pediere jeden Vorschlag, jede Massnahme und jede Vereinbarung. Schon im Be- richt vom
6. September 2019 habe die Beiständin H._____ festgestellt, dass es sich um eine
hochstrittige Elternsituation handle und ihr Auftrag nicht umsetzbar sei (Urk. 83). Aus dem
aktuellen Mailverkehr zwischen dem Beklagten und der Beiständin H._____ werde
deutlich, dass es ihr kaum gelinge, den Beklagten zu einem Gespräch zu motivieren, sofern
sie nicht auf die von ihm gestellten Bedin- gungen eingehe. Die Vorinstanz bagatellisiere
aber den Konflikt und komme zu einer unrichtigen Sachverhaltsfeststellung, indem sie von
keinem schwerwiegen- den Dauerkonflikt ausgehe (Urk. 166 S. 6 f. Rz 12). Auch der
anhaltende Konflikt über das Thema Kinderarzt zeige beispielhaft, dass hier von einem
schwerwie- genden Dauerkonflikt auszugehen sei. Die Klägerin 1 habe bereits vor
Vorinstanz gerügt, dass der Beklagte sich nicht an die getroffene Vereinbarung bezüglich
Kinderarzt halte. Die Vorinstanz habe festgehalten, der Beklagte habe nachvoll- ziehbar
ausgeführt, dass es sich um eine dringliche und somit einmalige Konsul- tation gehandelt
habe und dass daher nicht davon ausgegangen werden könne, dass der Beklagte auch
künftig zu Dr. D._____ gehen würde und sich dabei über die Abmachung hinwegsetzen
werde. Dies erweise sich als unrichtig. Der Beklag- te führe in seiner Berufungsschrift
selbst aus, es brauche keinen neuen Arzt (Urk. 166 S. 8 Rz 13).

- 25 -

E. 1.4.3
Die Kindesübergaben führten ebenfalls regelmässig zu Eskalationen des Konfliktes. Nun
argumentiere hier die Vorinstanz, dass die Berührungspunkte nichts mit der elterlichen
Sorge zu tun hätten (Urk. 156 S. 20 E. 3.6). Dieser Um- stand dürfe aber nicht isoliert
betrachtet werden, was die Vorinstanz zu Unrecht mache. Denn es handle sich
diesbezüglich nur um einen Konfliktherd von vielen. Der regelmässige Konflikt bei den
Übergaben sei im Hinblick auf die Beurteilung der Schwere und Dauerhaftigkeit auch bei
der Beurteilung der Sorgerechtszutei- lung zu berücksichtigen (Urk. 166 S. 8 f. Rz 14). Die
Vorinstanz erkenne zwar, dass Anhaltspunkte für einen Dauerkonflikt der Eltern bestünden
und dieser durchaus eine Gefahr für C._____ darstelle. Entscheidend sei aber gemäss der
Vorinstanz, dass von einer Zuteilung der Alleinsorge an den einen oder anderen Elternteil
keine Besserung der Situation erwartet werden könne. Im Gegenteil sei zu befürchten, dass
die verbleibenden Berührungspunkte, die auch in Zukunft zahlreich sein würden, Anlass zu
umso härteren Auseinandersetzungen geben würden (Urk. 156 S. 21 E. 3.5). Die Vorinstanz
sei zu einer unrichtigen Prognose betreffend Entwicklung der Elternverhältnisse
gekommen, was sich als falsche Würdigung des Sachverhalts erweise. Der hier vorliegende
Konflikt zwischen den Eltern sei erheblich, chronifiziert und betreffe verschiedene
Lebensbereiche der gemeinsamen Tochter. Klar sei, dass der Konflikt auch Obhutsfragen
betreffe. Fakt sei aber auch, dass sich die Eltern mehrfach und heftig über wesentliche Be-
lange der gemeinsamen Tochter streiten würden (Wahl des Kinderarztes, Wahl der
Krankenkasse, Blockierung der durch die Lehrpersonen C._____s empfohle- nen Therapie).
Mit zunehmendem Alter des Kindes würden weitere wichtige Be- lange hinzukommen (z.B.
Schule und Ausbildung). Es bestehe aufgrund des bis- her vorgefallenen Sachverhaltes eine
sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass auch in Zukunft das Verhältnis der Eltern dermassen
zerrüttet sei, dass es zu einer Ge- fährdung C._____s komme, weil es aufgrund des
querulatorischen Verhaltens des Beklagten zu keiner Einigung komme und wesentliche
Entscheide nicht ge- troffen werden könnten (Urk. 166 S. 9 Rz 15 f.). Folgende Punkte
seien für diese Prognose ausschlaggebend: Der Beklagte zweifle die Kompetenz sämtlicher



Fachleute (Kindergartenlehrerinnen, Schulheilpädagogin, Beiständin) an und ver- halte sich
vollkommen uneinsichtig und irrational. Der Beklagte halte sich nicht an

- 26 - Absprachen. Er sei völlig uneinsichtig, was Mahnungen und Weisungen von Be-
hörden und Gerichten beträfen. Er erniedrige die Klägerin 1 wiederholt und res- pektiere sie
in ihrer Rolle als Mutter nicht. Der Beklagte sei der festen Überzeu- gung, dass lediglich
seine Meinung die Richtige sei. Insbesondere im Hinblick auf die fehlende Einsichtigkeit
und Absprachefähigkeit des Beklagten würde eine Zu- teilung an die Klägerin 1 sehr wohl
zu einer Entspannung des Dauerkonfliktes füh- ren, da keine wichtigen Entscheidungen
gemeinsam getroffen werden müssten (Urk. 166 S. 9 f. Rz 17).

E. 1.4.4
Der Beklagte äussert sich nicht direkt zur Frage der elterlichen Sorge, hält aber in seiner
Eingabe vom 6. Mai 2021 (Urk. 176) zur Kindsübergabe vom Frei- tag, 5. März 2021, das
Folgende fest: "C._____ wollte wieder einmal mehr nicht zur Mutter gehen. Nichts Neues.
Warum, ist hinreichend bekannt. Sie will einfach nicht bei der Mutter sein. (siehe
Ausführungen in der Berufung vom Jan. 2021, sowie gegen Schluss dieser Eingabe unter
'Kindsvertreterin Y1._____'). An be- sagtem Wochenende waren zusätzlich Besuch bei uns,
sowie auch 2 weitere Kinder aus 1. Ehe des Vaters in D, mehrere[r] Tage zu Besuch.
C._____ wollte - wie so oft - hier Zuhause (bei uns) bleiben und explizit nicht wieder zur
Mutter ge- hen. Da das Ganze, je länger je mehr, zu einem Drama für C._____ wurde, (im-
mer) wieder zur Mutter zu 'müssen', schlugen einige ihr vor, C._____ die leibliche Mutter
doch anzurufen und die Situation zu schildern, und so eine Änderung / Verlängerung zum
Wohle und im Sinne des Kindes zu erzielen. Das schlugen wir sodann C._____ also vor und
sie willigte ein, so rief das Kind also ihre leibliche Mutter an, und teilte ihr mit, dass sie bei
uns bleiben will, auch, weil Besuch und die anderen grossen Geschwister (aus 1. Ehe von
D) hier sind, sowie weiterer Besuch hier sind. ….Siehe Ausführungen in der E-Mail
(Beilage / Anlage). Die Mutter wusste aber nichts Besseres, als das Kind am Telefon (alle
konnten dies mithören, da C._____ auf Laut telefonierte) anzuschreien, sie komme sonst
mit der Polizei und Gericht sie, das Kind, jetzt abholen. Natürlich war das Kind sehr
entsetzt schaute und fragend mit Tränen in den Augen an und verschwand dann schreiend
und weinend in ihrem Zimmer in ihrem Bett. Daraufhin hat der Unter- zeichner / Vater das
Telefonat kurzerhand übernommen, und der Mutter mitge- teilt, dass 'ihre ständige Quälerei
des Kindes nun definitiv ein Ende hat, und dies

- 27 - nicht weiters geduldet wird, sodann das Kind hier bleibt, und evtl. ein erneuter
Versuch tags darauf in Erwägung gezogen wird, das Kind zu bringen'. Da wir schon
wussten, dass die leibliche Mutter auch diesen Vorgang wieder zu Gerichte tragen wird -
man sieht es hier - (mit verdrehten Anschuldigungen) haben wir das ganze noch umgehend
per SMS und im Anschluss per email (auch den durch die Gegenseits in CC genommenen
sogenannten 'Fachpersonen') schriftlich per email mitgeteilt und erläutert" (Urk. 176 S. 5
Ziff. 14). Das Kind derart einzu- schüchtern und psychisch zu misshandeln und unter
massiven Druck zu setzen, werde nicht hingenommen und sei inakzeptabel. Das ständige
und immer wieder aggressive und verbale Entgleisen der Mutter dem Kind gegenüber zeige
zwei- felsfrei, dass weder eine 50:50-Obhut sinnvoll sei, noch je überhaupt "ernsthaft" in
Frage komme (und schon gar nicht eine 100%-Obhut Mutter - warum auch und mit welchen
Argumenten) (Urk. 176 S. 6 Ziff. 17).

E. 1.4.5



Mit diesen Ausführungen bestätigt der Beklagte grundsätzlich den Ablauf des von der
Klägerin 1 geschilderten Vorfalles vom 5. März 2021. Seinen Anteil an der Eskalation der
Situation blendet er komplett aus. So wäre es nämlich an ihm gewesen, C._____ gemäss der
gerichtlichen Regelung der Klägerin 1 zu- rückzubringen bzw. den Ablauf der Besuche so
zu gestalten, dass C._____ sei- nen Haushalt mit guten Gefühlen verlassen und zur Klägerin
1 gebracht werden kann. Auch das Mithören des Telefongesprächs von C._____ mit ihrer
Mutter, der Klägerin 1, mittels Lautsprecher durch den Beklagten und weitere bei ihm
anwe- sende Personen stellt einen Übergriff auf die Persönlichkeit von C._____ und ih- rer
Mutter dar und hätte mit der Klägerin 1 vorab geklärt werden müssen.

E. 1.4.6
Die Klägerin 1 gab dem Wunsch von C._____, offenbar aufgrund einer "In- tervention des
Beklagten", nach und erlaubte ihr, beim Beklagten zu bleiben, ob- wohl die gerichtliche
Regelung durch die erkennende Kammer gemäss Urteil vom 18. März 2019 (Urk. 47
Dispositiv-Ziffer 3 lit. b) vorsieht, dass C._____ um 18.00 Uhr des fraglichen Tages zu ihr
hätte gebracht werden müssen.

E. 1.4.7
Der Vorfall vom 5. März 2021 zeigt, dass die Klägerin 1 bereit ist, auf C._____s Wünsche
und Bedürfnisse einzugehen und in diesem Zusammenhang auch die Übergabezeiten
flexibel zu handhaben. Eine solche Flexibilität wird

- 28 - grundsätzlich von beiden Parteien im Hinblick auf das Wohl von C._____ erwar- tet.

E. 1.5
Eine eher aufwändige Prozessführung in Kinderbelangen, insbesondere wenn die Frage der
Obhut strittig ist, liegt in der Natur der Sache. Beide Parteien beantragten vor Vorinstanz,
dass C._____ unter ihre alleinige Obhut zu stellen sei.

E. 1.5.1
Der Beklagte führt dazu aus, dass es gar nicht die Kindergärtnerinnen ge- wesen seien,
sondern die Mutter selbst, die diese eindringlich vorausgehend ge- zwungen habe, eine
Psychotherapeut [gemeint wahrscheinlich Psychotherapie] in einem späteren
Elterngespräch beiden Elternteilen dann wie "zufällig" nahezule- gen, denn sie (Mutter)
habe Probleme mit dem Kind. "Zufällig" sei dann auch die schon einmal sehr negativ
aufgetretene / aufgefallene Psychologin K._____ auf der Liste. Des Weiteren werde -
wieder unfundiert - behauptet, der Unterzeichner würde solchen sog. "Empfehlungen" nicht
Folge leisten (Urk. 176 S. 6 Rz 21 f.). Das Elterngespräch KITA - Eltern habe im Dezember
stattgefunden. Danach habe dann noch ein bilaterales Gespräch zur aktuellen Situation und
den diversen Problemen mit der Klägerin 1 allein zwischen dem Beklagten und dem ganzen
Team KITA stattgefunden (Auslegordnung, Situation vor und nach der Trennung Vater mit
dem Kind, von der Mutter). Nach der "scheinbaren Empfehlung" der KITA, habe der
Beklagte sofort bei der Psychologin M._____ angerufen und um ein umgehendes
informatives Gespräch gebeten und dies habe auch nach Ver- fügbarkeit der Psychologin
stattgefunden. Aber natürlich habe man nicht viel klä- ren können, da aktuell ja keinerlei
Probleme in der KITA mit dem Kinde vorlägen, was ihnen später auch eine der
Kindergärtnerinnen privat bestätigt habe. Es herr- sche eigentlich beidseits Ratlosigkeit.
Das habe auch nichts daran geändert, dass der Beklagte in den folgenden Wochen einen
Emailaustausch mit einer der Kin- dergärtnerinnen gehabt habe, um der Sache mehr auf die



Spur zu kommen, was aktuell noch laufe. Auf den erwähnten vier Zeichnungen sei
jedenfalls nichts Auf- fälliges zu erkennen. Desgleichen sei C._____ auch verbal
altersgerecht entspre- chend fit. Das habe auch ihr Kinderarzt Dr. D._____ bestätigt. Da
also niemand so recht wisse, was eigentlich wirklich ganz konkret "das Problem" hier und
jetzt und heute sei, habe die Psychologin nach dem Erstgespräch mit ihm versucht, bei

- 29 - der KITA nachzufragen. Auf Nachfragen der Psychologin bei Frau L._____ von der
KITA, dürfe diese aber urplötzlich keine Auskunft dazu mehr geben. So habe sich die
Psychologin wieder an ihn gewendet und er habe den Kontakt mit der KITA wieder
aufgenommen. Dann bei einem zufälligen privaten Treffen hier in der Gegend mit einer der
Erzieherinnen der KITA hätten sie ein spontanes einein- halbstündiges Gespräch auf der
Strasse gehabt über C._____, ihr sichtliches Wohlempfinden in ihrer Familie und die
diversen Probleme um / mit / wegen der Klägerin 1. Dabei sei ihnen, d.h. ihm und seiner
Frau, mehrmals und dezidiert versichert worden, dass nicht die KITA der Auslöser dieser
Psycho-"Empfehlung" gewesen sei, sondern lange Zeit vor dem Elterngespräch nur das
Drängen der Klägerin 1, bei einem bilateralen Türgespräch, der eigentliche Anlass gewesen
sei. Es sei nicht das erste Mal, dass die Klägerin 1 das Kind "krank rede" und diverse Dritte
- die Anwältin nenne es "Fachpersonen" - zwinge, entsprechende Gefällig- keitsschreiben
(getarnt als Berichte / Gutachten für die div. Gerichte / Staatsan- waltschaften) zu verfassen
und anzuordnen. In der Vergangenheit seien dies schon an die fünf bis sechs Psychologen
und Kinder-Einrichtungen / Beratungs- stellen sowie diverse Zweit- und Drittärzte
gewesen. Dazu gehörten auch der von der Klägerin 1 zusätzlich immer wieder unnötig
aufgebotene zweite Kinderarzt der Praxis Fuchsloch, der Kinderspital und weitere
Einrichtungen. Alles in allem seien diese Konsultationen seit der Trennung im März 2017
sinn- und ziellos gewesen und hätten nur dazu gedient, etwas zu beweisen, was es gar nie
gegeben habe oder gar nicht sei. Alleine die Klägerin 1 sei "das Problem" als solches und
nicht C._____. Sie hätten mit der Kindergärtnerin also sehr lange und sehr detailliert über
C._____, ihr Leben in ihrer Familie hier und die daraus folgende Missgunst von Seiten der
Klägerin 1 diskutiert und hätten so (fast überraschend) viel Zustim- mung und Bestätigung
zu ihrem bisherigen Weg und Handeln, den sie mit C._____ zusammen hier in ihrer Familie
gingen, gefunden. Die Kindergärtnerin habe in diesem Gespräch wiederholt bestätigt, dass
es aktuell keine Probleme mit C._____ im Kindergarten gebe oder gegeben habe (Urk. 176
S. 6 f. Rz 21-31).

- 30 - Die Psychologin M._____ selbst habe in ihrer schriftlichen Rückmeldung vom 16.
Februar 2021 unmissverständlich mitgeteilt, dass derzeit die Voraussetzungen und der Sinn
einer Psychotherapie gar nicht gegeben seien, was später auch das KJZ auf Grundlage
dieses Schreibens ebenfalls so gesehen, beurteilt und bestä- tigt habe (Urk. 176 S. 8 Rz 38).

E. 1.5.2
Die Behauptung des Beklagten, dass die Klägerin 1 den Kindergärtnerinnen vorgegeben
habe, dass C._____ therapiebedürftig sei, bleibt gänzlich unsubstan- tiiert, weshalb darauf
nicht weiter einzugehen ist.

E. 1.5.3
Im Kurzprotokoll des schulischen Standortgesprächs vom 7. Dezember 2020 (Urk. 169/2)
zu C._____, die sich im damaligen Zeitpunkt im ersten Kinder- gartenjahr befand, ist unter
der Rubrik "Förderziele und allfällige Massnahmen- vorschläge" das Folgende festgehalten:
"C._____ kann sich gut und klar ausdru- cken, wenn es aber um emotionale Themen geht



werden die Sätze unlogisch und schwer nachvollziehbar. C._____ betrauert die Trennung
ihrer Eltern, zeigt dies in Zeichnungen und Kommentaren dazu. In Lernsequenzen wirkt
C._____ oft abwe- send, wodurch sie Inhalte verpasst. Es wird eine Therapie zur
Verarbeitung der Trennung empfohlen, damit C._____ dann ungehindert lernen kann.
L._____ gibt eine Liste mit fünf Therapeuten ab - alle mit guten Referenzen. Die Eltern
nehmen das Angebot an, dass L._____ mit der gewählten Therapiestelle Kontakt aufnimmt
und einen Platz für C._____ organisiert. Die Eltern prüfen die empfohlenen The-
rapieadressen und geben Rückmeldung, welche für sie in Frage kämen. (Bis Frei- tag
11.12.2020)". An diesem Gespräch haben die beiden Kindergärtnerinnen I._____ und
L._____, die Klägerin 1 und der Beklagte teilgenommen (Urk. 169/2).

E. 1.5.4
In den Akten liegt eine umfangreiche E-Mail-Nachricht des Beklagten an die Beiständin
H._____ vom 8. März 2021 (Urk. 169/7). Unter dem Titel "ganz Gene- rell" hält der
Beklagte fest, dass ein reguläres KITA-Elterngespräch im Dezember stattgefunden habe
(siehe Protokoll). Weiter schreibt der Beklagte wörtlich: "Was ganz genau das 'angebliche
Problem' bei C._____ jetzt sein soll - ist aber seitens KITA (noch immer) nicht klar
definiert (trotz mehrmaliger Nachfrage meinerseits), nur sehr vage Äusserungen /
Vermutungen ■ das ist aber Voraussetzung für ei- ne 'Zustimmung' Eltern, also auch mir,
… für was dann auch immer ….??. - Es

- 31 - fand danach damals ein zusätzliches (Dez.) Einzelgespräch: ich + ganzes Team KITA
statt - 'Auslegeordnung' / 'Situation aktuell' und in den letzten Jahren um C._____ und ihre
Familie … / sowie weiteres Vorgehen in Sachen Obhut und überwiegender, mehrheitlicher
Lebensmittelpunkt / Wohnort C._____s (…)" (Urk. 169/7 S. 2). Der Beklagte schreibt
weiter, dass das Thema mit dem langjährigen Kinderarzt dieser Tage im Rahmen einer
regulären Untersuchung der anderen Kinder noch genauer besprochen worden sei. Dieser
sehe ebenfalls keinerlei Auffälligkeiten / Bedarf - auch sprachlich nicht. Er kenne ja
C._____ seit Geburt bestens und auf Grund ihrer drei Kinder sehe er sie auch weiterhin.
Insofern gebe es keinen An- lass / könne er auch nichts als "Zuständiger" delegieren, wie es
nämlich Voraus- setzung wäre, um einen Psychologen entsprechend zu "delegieren" /
beauftra- gen. Unter dem Titel "Summa Summarum" hält der Beklagte fest, dass nur Dinge
gemacht würden, die C._____ auch zum Wohle, zielführend und hilfreich seien sowie
insbesondere die bzw. seine elterliche Erziehung unterstützten, ggf. ergän- zen würden.
Insofern nehme er auch hier seine Verantwortung C._____ gegen- über mehr als nur ernst.
Falls überhaupt je ein Problem bestehen sollte, was zu- erst noch belegt bzw. bewiesen
werden müsse, müsse es zuvor klar definiert und benannt werden. Und zwar (für alle)
nachvollziehbar. Rück- bzw. Absprachen mit dem langjährigen Kinderarzt C._____s seien
(schon allein aus Informations- und weiteren Entwicklungsschritten-Gründen) zwingend
Voraussetzung dazu. Bei die- sem müssten diese Informationen zusammenlaufen. Somit sei
eine seit Geburt lückenlose und vor allem korrekte und unvoreingenommene
Dokumentation auch sichergestellt und gewährleistet. Danach könne und werde die
Situation von C._____ neu beurteilt werden. Er gehe von einem "anderen Problem" (bzw.
Wunsch C._____s) aus, aber da seien sie aktuell ja sowieso dran, mit den Gerich- ten seit
September 2017 bis und mit heute. Weiter äussert sich der Beklagte zu den Kosten einer
Therapie und dass eine "Privatfinanzierung" keine Option sei, weil sie auf Dauer
schlichtweg unbezahlbar sei. Das informelle Erstgespräch mit der Psychologin alleine, ohne
C._____, habe schon alleine Fr. 200.- "verschwen- det" (Urk. 169/7 S. 3).



- 32 -

E. 1.5.5
Bei diesen Ausführungen des Beklagten zur Frage der psychotherapeuti- schen Begleitung
von C._____ fällt auf, dass er einerseits Zweifel an der Begrün- detheit und der
Notwendigkeit einer solchen hatte. Die Kosten für eine solche Be- gleitung scheinen aber
ein zentraler Punkt gewesen zu sein, insbesondere vor dem Hintergrund, dass diese privat
zu finanzieren gewesen bzw. weder von der Schule noch von der Krankenkasse
übernommen worden wären.

E. 1.5.6
Mit E-Mail vom 16. Februar 2021 schrieb die Psychologin M._____ an die Klägerin 1 und
den Beklagten das Folgende: "Es scheint, dass wegen verschie- denen Fragen noch nicht der
richtige Zeitpunkt ist für eine Psychotherapie von Ih- rer Tochter C._____. So wie Sie mir
beide unabhängig voneinander geschildert haben, wäre eine Begleitung sicher sinnvoll.
Vielleicht können Sie mit dem Kin- dergarten abklären, ob allenfalls die Kosten
übernommen werden? Leider muss ich Ihnen aber mitteilen, dass eine Psychotherapie
erfahrungsgemäss keinen Sinn macht, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen unklar
sind. Auch müssen selbstverständlich beide Elternteile einverstanden sein, mit einer
psychotherapeu- tischen Begleitung durch mich" (Urk. 178/3).

E. 1.5.7
Gemäss E-Mail-Nachricht der Kindergärtnerin I._____ vom 22. März 2021 an die Klägerin
1 hat der Beklagte die Zusage für die vereinbarte Therapie am 18. März 2020 [recte: 2021]
zurückgezogen und wünscht auch keine psychotherapeu- tische Begleitung für C._____
(Urk. 174/13).

E. 1.5.8
Aufgrund des Kurzprotokolls des Standortgespräches und auch der Nach- richt der
Psychologin M._____ wäre eine psychotherapeutische Begleitung von C._____ sinnvoll
und wünschenswert, aber nicht zwingend oder dringend not- wendig gewesen. Dass der
Beklagte seine Zustimmung dafür nicht erteilte, kann somit zwar nicht als Gefährdung des
Kindswohls qualifiziert werden, liegt aber si- cherlich nicht im Interesse des Kindes.

E. 1.6
Die hälftige Kostenauflage durch die Vorinstanz ist somit nicht zu bean- standen. Da weder
die Klägerin 1 noch der Beklagte obsiegte, haben sie je ihre Aufwendungen für die Führung
des Prozesses selber zu tragen. 2. Kosten- und Entschädigungsfolgen des
Berufungsverfahrens

E. 1.7
Als neuesten Vorfall schildert die Klägerin 1 mit Eingabe vom 19. Januar 2022 (Urk. 188)
und unter Hinweis auf die E-Mail-Nachricht des Beklagten vom

E. 1.7.1
Den eingereichten E-Mail-Nachrichten vom 16./17. Januar 2022 ist zu ent- nehmen, dass
C._____ sich im Kindergarten wöchentlich nicht habe testen lassen wollen und können und
der Beklagte, angesichts der Reisepläne der Klägerin 1, wonach sie mit C._____ nach
N._____ (O._____) habe fliegen wollen, entschie- den habe, dass C._____ schnell und



umfassend mittels COVID-19-Impfung ge- schützt werde und im Übrigen C._____ jede
empfohlene und üblicherweise not- wendige Impfung erhalten solle (Urk. 190/14).

E. 1.7.2
Eine Impfung gegen COVID-19 wird vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) auch bei
Kindern empfohlen
(https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html, website aufge- rufen am
11. Juli 2022). Angesichts der Tatsache, dass die Klägerin 1 offenbar nicht wollte, dass
C._____ im Kindergarten getestet wird, und zudem plante, mit ihr nach O._____ zu reisen,
war es auch unter diesem Aspekt sinnvoll, C._____

- 34 - gegen COVID-19 impfen zu lassen. Weshalb die Kommunikation dazu zwischen den
Parteien nicht funktionierte, kann an dieser Stelle offenbleiben.

E. 1.8
Gemäss der von der Klägerin 1 eingereichten E-Mail-Nachricht der Kinder- gärtnerin
I._____ vom 31. Januar 2022 hat am 24. Juni 2021 ein zweites schuli- sches
Standortgespräch (SSG) stattgefunden. Dabei sei es um die Begründung gegangen, wieso
die Kindergärtnerinnen eine Psychomotoriktherapie-Abklärung empfehlen würden, wobei
davon kein SSG-Protokoll existiere. Vom 24. Juni 2021 hätten sie als offizielles Papier die
unterschriebene Anmeldung zur Abklärung für Psychomotorik (Urk. 197/15).

E. 1.8.1
Zur Frage, wann ein Kind Psychomotoriktherapie braucht, ist auf der ent- sprechenden
Website der Stadt Zürich festgehalten, dass Auffälligkeiten im Be- wegungsverhalten oft
verbunden seien mit Problemen in der sozialen, emotiona- len oder kognitiven
Entwicklung. Sie zeigten sich wie folgt: Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Kindern;
aggressives Verhalten; kleinkindliches Verhalten; Schwierigkeiten, Misserfolge zu
verarbeiten; geringes Selbstvertrauen; erschwer- te Selbststeuerung; Lernprobleme und
Teilleistungsschwächen (https://www.stadt- zu-
erich.ch/ssd/de/index/volksschule/besondere_beduerfnisse/psychomotorik_therap
ie/bedarf.html#:~:text=Eine%20psychomotorische%20Abkl%C3%A4rung%20ist%
20sinnvoll%20bei%3A&text=Ungeschicklichkeit,in%20der%20Entwicklung%20de
s%20Schreibens, website aufgerufen am 11. Juli 2022).

E. 1.8.2
Ob die bei C._____ offenbar festgestellten Auffälligkeiten im Zusammen- hang mit dem
Elternkonflikt stehen, ist wahrscheinlich, aber nicht zwingend. Die veranlasste Abklärung
zeigt aber, dass sich die Eltern von C._____ auf eine sol- che einigen konnten.

E. 1.9
In ihrer schriftlichen Auskunft vom 18. März 2022 hielt die Beiständin H._____ zur Frage,
wie sich die aktuelle Situation unter den Eltern gestalte, fest, dass im Hintergrund nach wie
vor ein Misstrauen bestehe bzw. das Bedürfnis, den jeweils anderen Elternteil zu
diskreditieren. Im Interesse von C._____ wäre

- 35 - es, wenn die Eltern sich gegenseitig vollumfänglich informieren und sich abspre-
chen würden. Die Kommunikation mit dem Beklagten sei dadurch erschwert, dass er sehr
umständlich und ausführlich (sehr lange Emails) und bisweilen, wenn ihm etwas sehr



wichtig sei, auch sehr laut kommuniziere. Dies mache Gespräche mit dem Kindsvater
anspruchsvoll - ebenso den schriftlichen Austausch. Grundsätz- lich seien die beiden Eltern
in der Lage, miteinander zu kooperieren und zu kom- munizieren. Eine Begleitung der
Absprache mit den Eltern mache Sinn (Urk. 198 S. 2).

E. 1.9.1
Von einer anhaltenden Kommunikationsunfähigkeit kann somit nicht aus- gegangen
werden. Offenbar sind die Eltern von C._____ auch in der Lage, die für ihre Gesundheit
notwendigen Massnahmen zu ergreifen oder in die Wege zu lei- ten, was sich sowohl bei
der Abklärung einer Psychomotoriktherapie als auch bei der vom Beklagten veranlassten
Impfung von C._____ gegen COVID-19 zeigt. Richtig ist allerdings, dass sie sich offenbar
schwer tun, zusammenzuwirken.

E. 1.10
Die Vorinstanz konstatierte, dass weder die Klägerin 1 noch der Beklagte über
Verhaltensweisen von C._____ berichten würden, die auf eine besorgniser- regende
Beeinträchtigung ihres Wohlbefindens hindeuten würden (Urk. 156 S. 20). Aufgrund der
Feststellungen der Kindergärtnerinnen anlässlich des Standort- gesprächs vom 7. Dezember
2020 (Urk. 169/2) und der im Juni 2021 in Auftrag gegebenen Abklärung betr.
Psychomotoriktherapie (Urk. 197/15 ) ist allerdings denkbar, dass C._____ erste Anzeichen
einer Beeinträchtigung durch das Verhal- ten ihrer Eltern zeigt.

E. 1.11
Die Vorinstanz erwog weiter, entscheidend sei, dass auch im Fall der Zu- teilung der
elterlichen Sorge an einen Elternteil allein viele Berührungspunkte zwi- schen den Eltern
bestehen blieben, die auch künftig zu Streit führen könnten. Die Zuteilung der Alleinsorge
an einen der beiden Elternteile werde sich folglich kaum positiv auf das Wohl von C._____
auswirken (Urk. 156 S. 20). Zusammenfassend hielt die Vorinstanz fest, die Fähigkeit,
C._____ die nötige Pflege und Betreuung zu erbringen, sei bei beiden Elternteilen zu
bejahen. Soweit sich sowohl die Klä- gerin 1 als auch der Beklagte auf ein grösseres
Engagement berufen und ein in- nigeres Verhältnis zu C._____ geltend machen würden,
lasse sich daraus nichts

- 36 - Entscheidendes zur Erziehungsfähigkeit im Besonderen und elterliche Sorge im
Allgemeinen ableiten. Es bestünden wohl Anhaltspunkte für einen Dauerkonflikt der Eltern,
und dieser stelle durchaus eine Gefahr für C._____ dar. Entscheidend sei aber, dass von
einer Zuteilung der Alleinsorge an den einen oder anderen El- ternteil keine Besserung der
Situation erwartet werden könne. Im Gegenteil sei zu befürchten, dass die verbleibenden
Berührungspunkte, die auch in Zukunft zahl- reich sein würden, Anlass zu umso härteren
Auseinandersetzungen geben wür- den (Urk. 156 S. 21 Ziff. 3.6.).

E. 1.12
Dieser Einschätzung durch die Vorinstanz ist zuzustimmen. Wie schon während des
vorinstanzlichen Verfahrens haben die Parteien erneut gegenseitig Strafanzeigen erhoben,
wobei es um Tätlichkeit zum Nachteil von C._____ geht (vgl. Aktennotiz vom 3. März
2022, Urk. 194). Gemäss den Angaben der Vertrete- rin der Klägerin 1 habe diese sämtliche
Strafanzeigen, soweit es ihr möglich ge- wesen sei, zurückgenommen (Urk. 201 S. 2). Wie
der Stand der entsprechenden Verfahren ist, kann an dieser Stelle offengelassen werden.
Das Kommunikationsverhalten des Beklagten mag mühsam und zuweilen lästig sein, aber



letztlich können sich die Eltern von C._____ über relevante Themen verständigen. Dies hat
auch die Beiständin H._____ bestätigt und zusammenfas- send festgehalten, sie gehe davon
aus, dass der Konflikt der Eltern sich etwas be- ruhigen werde, sobald Finanzen und
Kinderbelange definitiv geregelt seien. Re- gelmässige Gesprächen mit den Eltern seien in
der Vergangenheit nicht nötig bzw. aufgrund des geschilderten Verhaltens des Kindsvaters
im Rahmen von Ge- sprächen nicht zielführend gewesen. Vieles hätten die Eltern über
Email einver- nehmlich regeln können. In Konfliktfällen wirke es deeskalierend, dass sie
die Beiständin in ihre Kommunikation einbeziehen könnten (Urk. 198 S. 2 f.).

E. 1.13
Insgesamt ergibt sich, dass zur Zeit kein Anlass für eine Änderung der ge- meinsamen
elterlichen Sorge besteht und dass diese so beizubehalten ist.

- 37 - 2. Obhut

E. 2
In der Folge erhob der Beklagte mit Schriftsatz vom 9. Januar 2021 rechtzeitig Berufung
(Urk. 155). Mit Schreiben vom 15. Januar 2021 wurde der Kindsvertrete- rin mitgeteilt,
dass der Beklagte Berufung erhoben habe (Urk. 159). Der mit Ver- fügung vom 25. Januar
2021 eingeforderte Kostenvorschuss (Urk. 160) ging per Valuta 27. Januar 2021 rechtzeitig
ein (Urk. 161/1-2). Mit Verfügung vom 15. Feb- ruar 2021 wurde den Klägerinnen Frist zur
Beantwortung der Berufung angesetzt (Urk. 164). Mit Eingabe vom 18. März 2021
erstattete die Klägerin 1 die Beru- fungsantwort und erhob gleichzeitig Anschlussberufung
(Urk. 166 S. 2 f.). Mit Ein- gabe vom 19. März 2021 erhob die Kindsvertreterin ebenfalls
Anschlussberufung und beantragte, die alleinige Obhut der Mutter zuzuteilen (Urk. 170).
Mit Eingabe vom 23. März 2021 (Urk. 171) liess die Klägerin 1 den Mailverkehr mit der
Kin- dergärtnerin von C._____ (Urk. 174/13) einreichen. Mit Verfügung vom 6. April 2021
wurden die Berufungsantwortschriften mit den Anschlussberufungen sowie die
entsprechenden Beilagen dem Beklagten zugestellt und diesem Frist für die Beantwortung
angesetzt (Urk. 175). Die Anschlussberufungsantwort des Beklag- ten vom 6. Mai 2021
(Urk. 176) samt Beilagen (Urk. 177 und 178/1-8) wurde den Klägerinnen mit Verfügung
vom 14. Juni 2021 je zur Stellungnahme zugestellt (Urk. 179). Die Kurzeingabe der
Kindsvertreterin ging am 6. Juli 2021 ein (Urk. 180). Die Stellungnahme der Klägerin 1
datiert vom 6. Juli 2021 (Urk. 181). Nach erfolglosen Zustellversuchen im Juli 2021 (Urk.
184 und 185) wurden die beiden Eingaben dem Beklagten anfangs August zugestellt (vgl.
Urk 186). Mit Eingabe vom 16. Januar 2022 erkundigte sich der Beklagte sinngemäss nach
dem Stand des Verfahrens und ersuchte um Rückmeldung, ob er C._____ nun an der Schule
G._____ anmelden könne (Urk. 187 S. 3). Mit Eingabe vom 19. Januar 2022 (Urk. 188)
teilte die Klägerin 1 mit, dass der Beklagte C._____ ohne Einverständnis der Klägerin 1
gegen COVID-19 habe impfen lassen, und reichte ein diesbezügliches E-Mail ein (Urk.
190/14). Mit Beschluss vom 25. Januar 2022 wurde der Beklagte darauf hingewiesen, dass
mit rechtskräftigem Entscheid der hiesigen Kammer vom 18. März 2019 der zivilrechtliche
Wohnsitz von C._____ für die Dauer des Verfahrens am zivilrechtlichen Wohnsitz der
Mutter (Kläger 1) festgesetzt worden sei, weshalb bis zu einem neuen rechtskräftigen
Entscheid der zivilrechtliche Wohnsitz von C._____ bei der Klägerin 1 bleibe und sie auch
dort in die Schule

- 14 - eingeteilt werde. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass eine schriftliche Auskunft der
Beiständin von C._____, H._____, eingeholt werde. Die Klägerin 1 wurde zu- dem



aufgefordert, dem Gericht die Protokolle der Standortgespräche des Kinder- gartens
betreffend C._____ einzureichen (Urk. 191). Mit Schreiben vom 2. März 2022 wurde die
Beiständin H._____ um schriftliche Auskunft ersucht (Urk. 193). Die Klägerin 1 liess mit
Eingabe vom 7. März 2022 mitteilen, dass neben dem be- reits eingereichten Protokoll des
Kindergartens vom 7. Dezember 2020 keine weiteren Protokolle existieren würden (Urk.
195). Sie reichte jedoch den E-Mail- Verkehr mit der Kindergärtnerin I._____ ins Recht,
worin diese bestätigt, dass ein zweites Gespräch am 24. Juni 2021 stattgefunden habe,
worin es im Wesentli- chen um die Empfehlung für eine Psychomotoriktherapie-Abklärung
von C._____ gegangen sei, und dass zudem eine unterschriebene Anmeldung vom 24. Juni
2021 zur Abklärung für Psychomotorik vorliege (Urk. 197/15). Die Beiständin H._____
erstattete ihre schriftliche Auskunft am 18. März 2022 und reichte eine Kopie ihres
Rechenschaftsberichtes für die Zeit vom 18. April 2019 bis 31. März 2021 an die KESB
Bezirk Meilen ein (Urk. 199). Mit Verfügung vom 31. März 2022 wurden die sich in den
Akten befindenden Unterlagen ab dem 3. März 2022 den Parteien zugestellt und ihnen Frist
zur Stellungnahme angesetzt (Urk. 200). Mit Eingabe vom 14. April 2022 verzichtete die
Klägerin 1 auf Stellungnahme und wies darauf hin, dass die Beiständin das Kind C._____
nicht persönlich kenne und deshalb keine Aussage betreffend das Kindeswohl abgeben
könne. Sodann hielt sie fest, dass sie sämtliche Strafanzeigen (gegen den Beklagten), soweit
es ihr möglich gewesen sei, zurückgenommen habe (Urk. 201). Mit Verfügung vom 26.
April 2022 wurde die Eingabe der Klägerin 1 den übrigen Parteien zur Kenntnis gebracht.

E. 2.1
Die Höhe der Entscheidgebühr richtet sich für das Berufungsverfahren nach § 12 Abs. 1
und 2 in Verbindung mit § 5 Abs. 1 GebV OG. Unter Berücksich- tigung des tatsächlichen
Streitinteresses, des Zeitaufwand des Gerichts und der Schwierigkeiten des Falles erweist
sich eine Entscheidgebühr von CHF 6'000.- als angemessen.

E. 2.2
Die Entschädigung für die Vertretung des Kindes gehört zu den Gerichts- kosten (Art. 95
Abs. 2 lit. e ZPO). Die Bemessung der Entschädigung der anwalt- lichen Kindsvertretung
richtet sich im Kanton Zürich nach der Anwaltsgebühren- verordnung (§ 1 AnwGebV). Die
Kindsvertreterin macht für das vorliegende Beru- fungsverfahren eine
Prozessentschädigung von CHF 2'500.20 (inkl. MwSt.) gel- tend, wobei der Aufwand für
das Studium des vorliegenden Entscheides in der Honorarnote schon berücksichtigt ist
(Urk. 204). Die Klägerin 1 hat sich dazu nicht vernehmen lassen. Der Beklagte hält dem in
seiner diesbezüglichen Stellung- nahme nichts Substanzielles entgegen (Urk. 209). Die von
der Kindsvertreterin geltend gemachte Prozessentschädigung erscheint aufgrund des
notwendigen Zeitaufwands und der Schwierigkeit des Falls angemessen. Da es sich
vorliegend um Gerichtskosten handelt, ist die Kindsvertreterin direkt aus der Gerichtskasse
zu entschädigen (BG ZPO-Sterchi, Art. 95 N 14).

E. 2.3
Der Beklagte verlangt eine Prozessentschädigung von CHF 10'000.- je von der Klägerin 1
und deren Rechtsvertreterin für seine Aufwendungen, wobei er gel-

- 60 - tend macht, dass er die gleiche Arbeit wie ein Anwalt gehabt habe (Urk. 176 S. 26 lit.
A), wobei er es unterlässt seine Aufwendungen zu spezifizieren.

E. 2.4



Der Beklagte unterliegt mit seiner Berufung und die Klägerin 1 mit ihrer An-
schlussberufung. Es erscheint daher auch im Berufungsverfahren angemessen, die Kosten
der Klägerin 1 und dem Beklagten je zur Hälfte aufzuerlegen (vgl. vor- ne E. IV. 1.4.) und
die Parteientschädigungen wettzuschlagen. Die Gerichtskosten sind mit dem vom
Beklagten geleisteten Kostenvorschuss von CHF 5'500.- zu verrechnen. Im Mehrbetrag
wird die Obergerichtskasse Rechnung stellen. Die Klägerin 1 ist zu verpflichten, dem
Beklagten den Kostenvorschuss im Umfang von CHF 1'249.90 zu ersetzen. Es wird
beschlossen:

E. 2.4.1
Mit diesen Behauptungen wiederholt der Beklagte im Wesentlichen seine Ausführungen
vor Vorinstanz. Er setzt sich zudem nicht mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinander
und genügt damit seiner Begründungsobliegenheit nicht (vgl. E. II/3.).

E. 2.5
Die Klägerin 1 führt in ihrer Anschlussberufung aus, dass die alternierende Obhut nur in
Frage komme, wenn beide Eltern erziehungsfähig seien (BGE 142 III 613 E. 4.3.). Die
diesbezügliche Einschätzung der Vorinstanz sei nicht korrekt

- 41 - (Urk. 166 S. 19 Rz 38). Fakt sei, dass der Beklagte sich wiederholt nicht an die
Betreuungszeiten halte. Dies habe auch die Vorinstanz festgestellt und ausge- führt, dass
der Beklagte kurzfristig von der Regel abweichen wolle. Seine Kritik am Verhalten der
Klägerin 1 erscheine deplatziert. Dabei handle es sich nur um zwei von unzähligen
Beispielen, in welchen sich der Beklagte nicht an die Rege- lung halte. Jüngstes Beispiel sei
am 5. März 2021 passiert, als der Beklagte C._____ um 18.00 Uhr hätte der Klägerin 1
übergeben müssen. Wiederum habe der Beklagte sich eigenmächtig und ohne Absprache
mit der Klägerin 1 nicht da- ran gehalten. Der Beklagte habe selbst in seiner
Berufungsschrift ausgeführt, man wisse genau, dass das Kind nicht zur Mutter wolle,
sondern lieber beim Vater sei und auch bleiben wolle. Man zwinge das Kind weiter zur
Mutter, was nicht zielfüh- rend sei. Der Beklagte - so die Klägerin 1 weiter - wolle sich
nicht an die vom Ge- richt angeordnete Betreuungsregelung halten und habe das auch in
Zukunft nicht vor. Die Anordnung einer alternierenden Obhut führe unweigerlich zu einem
er- heblichen Konfliktpotential und setze C._____ dem bei jeder Übergabe aus (Urk. 166 S.
20 Rz 43). Weiterer Fakt sei, dass der Beklagte auch weiterhin und trotz gegenteiliger
Zusicherung seine Ehefrau für die Übergabe beiziehen wolle. Hierzu habe die Vorinstanz
positiv gewürdigt, dass der Beklagte seine Bereitschaft er- klärt habe, die Übergabe von
C._____ selbst vorzunehmen und auf die Anwesen- heit seiner Ehefrau zu verzichten. Auch
hier zeige sich der Beklagte uneinsichtig und halte sich nicht an Absprachen. So führe er in
seiner Berufungsschrift aus, es sei unumgänglich, dass die Übergaben auch durch seine
Ehefrau durchgeführt würden. Das Wohl von C._____ sei ihm schlicht egal, es gehe ihm
dabei nur um seine eigene Befindlichkeit (Urk. 166 S. 20 Rz 44). Die Vorinstanz halte fest,
dass beide Eltern in der Lage seien, ihrer Tochter stabile Verhältnisse zu bieten, sie
persönlich zu betreuen und in einem kindsgerechten Umfeld grosszuziehen. Je- der
Elternteil für sich möge diesen Anforderungen genügen. Jedoch funktioniere dies im
Wechselspiel der Eltern nicht. Die Kontinuität bzw. Stabilität der Verhält- nisse seien
lediglich eines von mehreren Kriterien bei der alternierenden Obhut. Vorliegend lägen
derart gravierende Konflikte vor, dass das Kriterium der Stabili- tät in den Hintergrund
rücke. Eine alternierende Obhut sei mit dem Kindeswohl



- 42 - nicht vereinbar und es sei die alleinige Obhut der Klägerin 1 zuzuteilen (Urk. 166 S.
19 f. Rz 45 f.).

E. 2.6
Gemäss den Ausführungen der Kindsvertreterin, die C._____ im Kinder- garten besucht
hat, habe C._____ im Spiel und über das Puppenkind C._____ gesagt, dass sie lieber bei
Mami sei als bei Papi. Es liebe Mami, aber auch Papi. Bei Papi habe es noch Geschwister.
Die Puppe C._____ weine manchmal, wenn sie vom Papihaushalt in den Mamihaushalt
gehe. Das sei kürzlich vorgekommen, als im Papihaushalt Besuch gekommen sei und
C._____ noch einen Tag bei Papi habe bleiben wollen. Auf die Frage, ob denn C._____ von
ihrem Mami geschla- gen werde, habe C._____ sie angelächelt und breit "Neein" gesagt.
Auf die Frage, ob denn C._____ überhaupt geschlagen werde, habe die Puppe gemeint ja,
vom Papi. Auf die Frage wie das denn ablaufe, habe C._____ selber und nicht die Puppe
gezeigt, wie sie mit der Hand an die Backe geschlagen werde. Auf die Frage, wann dies
denn vorkomme, habe die Puppe gemeint, wenn sie zum Bei- spiel nicht mit ihrer
Schwester spielen wolle. Nachdem sich ihnen ein weiteres Kindergartenmädchen
angeschlossen habe, hätten sie weiter gespielt und das Mädchen miteinbezogen. C._____
habe den Puppenvater genommen und mit ihm gespielt. Plötzlich sei ihre Stimme aggressiv
geworden und der Puppenvater habe gesagt: "Ich gehe nun duschen! Was ist das für eine
riesige Unordnung hier, räumt sofort auf!". Zu einem späteren Zeitpunkt sei C._____ mit
dem Puppenvater auf der anderen Seite des Puppenhauses im Büro gewesen und habe
plötzlich von dort geschrien: "Ich bin am Arbeiten, geht weg!". Auf die Frage an das Pup-
penkind, ob es bei Mami manchmal fremdbetreut werde, meinte dieses lapidar ja. Später
habe das Puppenkind erzählt, dass es bei Mami manchmal alleine zu Hause sei und dann für
sich spiele. Im weiteren Gespräch habe das Puppenkind wiederholt, dass es lieber bei Mami
sei, aber auch bei Papi. Die Kindsvertreterin führt weiter aus, dass sie nach ihrem Besuch
im Kindergarten beunruhigt gewe- sen sei und sich im Umfeld des Familiensystems
A._____/B._____ erkundigt ha- be. Es sei ihr zugetragen worden, dass der Vater eine sehr
liebevolle, aber auch eine aggressive Seite habe. Auch sei ihr zugetragen worden, dass die
Mutter grundsätzlich ein grosses Herz habe, aber aufgrund der Situation manipulativ handle
(Urk. 170 S. 2 f.).
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E. 2.7
Die Ausführungen der Kindsvertreterin zeigen, dass sich C._____, wie schon die
Vorinstanz festgestellt hat, nach wie vor in einem Loyalitätskonflikt be- findet. So hat sie
im Spiel beim Besuch der Kindsvertreterin gesagt, dass sie lie- ber bei ihrer Mutter sei, sie
beide Eltern liebe und dass es bei ihrem Vater noch Geschwister habe. Sie hat aber auch
Bezug genommen auf den Vorfall vom 5. März 2021, als sie noch länger im Haushalt des
Vaters bleiben wollte, weil es dort Besuch hatte. Gegenüber dem Beklagten äussert sie
offenbar, dass sie lieber bei ihm bzw. bei seiner Familie bleiben wolle.

E. 2.8
Erziehungsfähigkeit

E. 2.8.1
Die Vorinstanz führte aus, es gebe keine Anhaltspunkte, wonach dem Be- klagten und/oder
der Klägerin 1 die Erziehungsfähigkeit fehlten oder diese nur über eine eingeschränkte



Fähigkeit verfügten (Urk. 156 S. 24 Ziff. 4.3.).

E. 2.8.2
Der Beklagte macht dazu geltend, man müsse eher diagnostizieren und festhalten, dass es
eine psychologische Therapie und Abklärung sowie danach ein Erziehungsgutachten über
die Klägerin 1 brauche, falls ein weitergehendes Besuchsrecht, als das von ihm beantragte,
in Betracht gezogen werde. Vorbehal- ten sei, ob C._____ auch wirklich zur Klägerin 1
wolle (Urk. 155 S. 13 f.).

E. 2.8.3
Diese Behauptungen und Ausführungen des Beklagten sind nicht weiter substantiiert,
weshalb eine detaillierte Auseinandersetzung damit unterbleiben kann. In diesem
Zusammenhang ist allerdings der Antrag des Beklagten auf Ein- weisung der Klägerin 1 in
eine stationäre psychologische Behandlung in einer da- für geeigneten stationären Klinik zu
erwähnen, welcher eine Respektlosigkeit und Herabwürdigung der Klägerin 1 zeigt.
Vorliegend wird zwar nicht geltend ge- macht, dass der Beklagte sich vor C._____
despektierlich über die Klägerin 1 äussert, aber es kann zwangslos davon ausgegangen
werden, dass die Haltung des Beklagten gegenüber der Klägerin 1 C._____ nicht verborgen
bleibt.

E. 2.8.4
Diese Grundhaltung des Beklagten gegenüber der Klägerin 1 muss ihm un- ter dem
Gesichtspunkt der Bindungstoleranz negativ angelastet werden. Aller- dings ist diese
Haltung insoweit zu relativieren, als dass der Beklagte sie gegen-

- 44 - über sämtlichen Personen zeigt, die nicht seine Ansichten teilen oder seine An- sinnen
nicht vertreten bzw. unterstützen, was sich insbesondere in den vom Be- klagten verfassten
E-Mail-Nachrichten zeigt (vgl. dazu Urk. 169/6-8 und Urk. 190/14). Diese Haltung vermag
damit nichts über die grundsätzliche Erziehungs- fähigkeit des Beklagten auszusagen.

E. 2.8.5
Die Klägerin 1 räumt ein, dass jeder Elternteil für sich, wie von der Vorin- stanz
festgehalten, in der Lage sei, ihrer Tochter stabile Verhältnisse zu bieten, sie persönlich zu
betreuen und in einem kindsgerechten Umfeld grosszuziehen. Dies funktioniere im
Wechselspiel der Eltern nicht. Die Kontinuität und Stabilität der Verhältnisse sei lediglich
eines von mehreren Kriterien bei der alternierenden Obhut. Vorliegend lägen derart
gravierende Konflikte vor, dass das Kriterium der Stabilität in der Hintergrund rücke (Urk.
166 S. 19 f. Rz 42).

E. 2.8.6
Wie bereits zur elterlichen Sorge ausgeführt, sind die von der Klägerin 1 geschilderten
Vorfälle nicht dermassen gravierend, dass von einer eingeschränk- ten Erziehungsfähigkeit
eines oder beider Elternteile ausgegangen werden muss. Allerdings muss festgehalten
werden, dass das rüpelhafte Verhalten des Beklag- ten gegenüber der Klägerin 1 auf die
Länge seine Erziehungsfähigkeit beeinträch- tigen wird, wenn er nicht gewillt ist, dies zu
ändern.

E. 2.8.7
Konkrete Umstände, aufgrund derer einer Partei die Erziehungsfähigkeit abzusprechen
wäre, werden nicht vorgebracht. Weitere Ausführungen erübrigen sich insoweit an dieser



Stelle.

E. 2.9
Kontinuität, Stabilität sowie persönliche Beziehung

E. 2.9.1
Die Vorinstanz erwog, dass sich die Kriterien der Stabilität, der Möglichkeit der Eltern,
C._____ persönlich zu betreuen, und des sozialen Umfelds von C._____ seit der Anordnung
der alternierenden Obhut nicht wesentlich geändert hätten, so dass diesbezüglich auf die
Erwägungen im Entscheid der Vorinstanz vom 5. Januar 2018 und im Entscheid des
Obergerichts vom 18. März 2019 ver- wiesen werden könne (Urk. 156 S. 24 Ziff. 4.4.).
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E. 2.9.2
Die Klägerin 1 hat sich zu diesem Themenkomplex nicht geäussert. Die Ausführungen des
Beklagten zur persönlichen Betreuung (vgl. Urk. 155 S. 16) sind gänzlich unsubstantiiert,
weshalb nicht weiter darauf einzugehen ist. Auf- grund der Angaben von C._____
gegenüber der Kindsvertreterin kann davon ausgegangen werden, dass C._____ zu beiden
Eltern eine gute Beziehung hat. Zu berücksichtigen ist, dass beim Beklagten auch seine
Ehefrau und deren bei- den gemeinsamen Kinder, die Halbschwestern von C._____ sind,
leben. Dieses lebendige Umfeld mit Halbgeschwistern ist für die Entwicklung von C._____
als positiv zu werten.

E. 2.10
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit Wie bereits bei der elterlichen Sorge
ausgeführt, können sich die Eltern von C._____ über für sie relevante Themen
verständigen. Auch sind sie in der Lage, die für C._____ notwendige Massnahmen zu
ergreifen oder in die Wege zu leiten (vgl. vorstehend E. III/1.9.1.). 3. Fazit

E. 3
Das Verfahren erweist sich nunmehr als spruchreif, weshalb auf einen weiteren
Schriftenwechsel sowie auf eine Berufungsverhandlung verzichtet werden kann, was den
Parteien mit Verfügung vom 26. April 2022 mitgeteilt wurde (Urk. 202). Die
Kindsvertreterin reichte, nach entsprechender Aufforderung durch die Refe- rentin (vgl.
Aktennotiz vom 19. Mai 2022, Urk. 203), ihre Honorarnote vom 23. Mai 2022 ein (Urk.
204). Diese wurde mit Verfügung vom 30. Mai 2022 der Klägerin 1 und dem Beklagten zur
Kenntnisnahme zugestellt (Urk. 208). Der Beklagte nahm

- 15 - diese Verfügung am 1. Juni 2022 entgegen (Urk. 208-A). Er nahm mit Eingabe vom
12. Juni 2022, welche am 14. Juni 2022 überbracht wurde, Stellung (Urk. 209). Die
Klägerin 1 liess sich nicht vernehmen.

E. 3.1
Wie die Kindsvertreterin ausführt, hat C._____ eine gute Beziehung zu beiden Eltern und
ist bei beiden gerne. Zu berücksichtigen ist, dass C._____ bei ihrer Mutter, der Klägerin 1,
ein Einzelkind ist, während sie beim Beklagten und dessen Ehefrau das älteste
Halbgeschwister von zwei jüngeren Kindern ist, was zweifellos eine Bereicherung für ihr
Leben darstellt. Beide Lebenssphären bieten ihr Abwechslung und weitere Bezugspersonen,
die ihr Stabilität und die Möglich- keit von Bindungen geben können. Mit zunehmendem



Alter kann C._____ den Weg zum anderen Elternteil alleine zurücklegen und muss nicht
mehr begleitet werden. Damit entfällt die Gelegenheit zu Konflikten bei den Übergaben und
es ist auch nicht mehr relevant, wer im Haushalt des Beklagten C._____ in Empfang nimmt.

E. 3.2
Unter Berücksichtigung all dieser Umstände, erscheint die alternierende Obhut zum
jetzigen Zeitpunkt dem Wohl von C._____ am ehesten gerecht zu werden, weshalb diese
beizubehalten ist.

- 46 - 4. Wohnsitz

E. 4
Die Noveneingabe des Beklagten vom 20. Mai 2022 (eingegangen am 27. Mai 2022; Urk.
205) und auch die Eingabe des Beklagten mit dem Titel "Honorarnote" vom 12. Juni 2022
(überbracht am 14. Juni 2022; Urk. 210) fallen in die den Par- teien angezeigte und damit
gehörig eingeleitete Phase der Urteilsberatung, wes- halb sie nicht mehr zu berücksichtigen
sind (vgl. BGE 142 II 413 E. 2.2.5. bis 2.2.7). Sie sind den Klägerinnen zusammen mit dem
vorliegenden Entscheid zu- zustellen.

E. 4.1
Die Vorinstanz erwog zum Wohnsitz von C._____, dass das Obergericht in seinem
Entscheid vom 18. März 2019 entschieden habe, dass sich der zivilrecht- liche Wohnsitz
von C._____ (für die Dauer des Verfahrens) am Wohnsitz ihrer Mutter befinde.
Ausschlaggebend seien der leicht grössere Betreuungsanteil der Klägerin 1 sowie der
grössere Bezug von C._____ zu F._____ gewesen (Urk. 156 S. 28 Ziff. 5.2.). Aus dem
Umstand, dass die Klägerin 1 seinerzeit zum Beklagten gezogen sei, lasse sich nichts zu
dessen Gunsten ableiten. Mit Blick auf C._____ sei einzig entscheidend, dass sie im
Zeitpunkt ihrer Geburt im Haushalt ihrer El- tern gelebt habe, der sich damals in F._____
befunden habe. Als sich ihre Eltern getrennt hätten, hätten beide eine neue Wohnung
bezogen, die Klägerin sei in F._____ geblieben und der Beklagte sei nach G._____
gezogen. C._____ sei wei- terhin in F._____ gemeldet geblieben. Die Kinderbelange
würden mit dem vorlie- genden Entscheid, abgesehen von der marginalen Anpassung der
Betreuungsan- teile, keine Änderung erfahren. Die vom Beklagten geltend gemachten
sozialen Kontakte würden nicht vom Wohnsitz abhängen, dem im Wesentlichen administ-
rative Bedeutung zukomme, sondern vom tatsächlichen Aufenthalt von C._____ bei ihrem
Vater, der keine Schmälerung erfahre. Anhaltspunkte für eine Änderung der aktuellen
Situation seien nach dem Gesagten nicht auszumachen. Es bleibe somit beim
zivilrechtlichen Wohnsitz von C._____ am Wohnsitz ihrer Mutter (Urk. 156 S. 29 Ziff.
5.3.-5.4.).

E. 4.2
Der Beklagte macht geltend, dass der Wohnsitz von C._____, wie schon vor der Trennung,
beim Vater und nicht neu bei der Mutter sei. Es gebe keinerlei Argumente dagegen. Und
auch ein Baby habe damals keine Verbindung zu einer geografischen oder politischen
Gemarkungsgrenze gehabt. Im Übrigen sei der Vater mit dem Kinde nur einige hundert
Meter weiter gezogen, dass dies direkt auf einer Gemarkungsgrenze sei, aber faktisch im
gleichen Dorf, "F._____- G._____", sei irrelevant und begründe nicht, den Wohnsitz jetzt
neu zur Mutter zu verlegen, dies scheine eher willkürlich, als überlegt und fundiert
begründet, was dagegen spreche, dass der Wohnsitz weiterhin beim bisher überwiegend



betreu- enden Elternteil (=Vater) sei und bleibe. Es sei auch logisch nicht sinnvoll, da so

- 47 - nun die Geschwister in unterschiedliche Kindergärten und Schulen müssten, was
logistisch - zur gleichen Zeit (KITA) - praktisch unmöglich sei, auf jeden Fall aber unnötig,
um nicht zu sagen unzumutbar. Viel einfacher und sinnvoller sei es, dass C._____ und ihre
beiden Geschwister in den gleichen Kindergarten und in die gleichen Schulen sowie zu
ihren sozialen Kontakten zu Hause in G._____ zu- sammen gingen - über Jahre hinweg, und
nicht von ihnen (Vater und Patchwork Mutter) an x-verschiedene Orte gebracht und gehetzt
werden müssten (Urk. 155 S. 14).

E. 4.3
Mit diesen Ausführungen setzt sich der Beklagte wiederum nicht mit den diesbezüglichen
vorinstanzlichen Erwägungen auseinander, weshalb nicht weiter darauf einzugehen ist (vgl.
E. II/3). Ergänzend ist festzuhalten, dass C._____ seit zwei Jahren am Wohnort ihrer Mutter
in den Kindergarten geht und in diesem Sommer auch dort in die Schule eingeteilt wird.
Aufgrund ihres Alters wird C._____ den Weg vom Wohnort ihres Vaters zum Kindergarten
respektive zur Schule und zurück alleine zurücklegen können, weshalb ein logistischer
Aufwand, wie vom Beklagten geltend gemacht, entfällt. Zudem liegt es in der Natur der Sa-
che, dass mehrere Kinder einen gewissen logistischen Aufwand verursachen, was aber nicht
als Begründung für eine Änderung des zivilrechtlichen Wohnsitzes von C._____ dienen
kann.

E. 4.4
Es bleibt damit beim zivilrechtlichen Wohnsitz von C._____ am Wohnsitz ihrer Mutter. 5.
Betreuungsanteile

E. 5
Schliesslich können die Parteien bei Verfahren betreffend Kinderbelange im
Berufungsverfahren auch dann neue Tatsachen und Beweismittel vorbringen, wenn die
Voraussetzungen nach Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (BGE 144 III 349 E. 4.2.1;
147 III 301 E. 2.2).

E. 5.1
Die Vorinstanz erwog zusammenfassend, dass die zeitliche Verfügbarkeit der beiden
Elternteile vergleichbar sei, so dass sich aus diesem Grund eine Un- gleichbehandlung nicht
länger rechtfertigen lasse. Die Anteile der Klägerin 1 und des Beklagten an der Betreuung
von C._____ sei gleichmässig auf je 50% festzu- setzen. Ansonsten sei am bisherigen
Modell festzuhalten, wonach die einzelnen Betreuungsperioden jeweils mehrere Tage
dauern sollen und nicht eine volle Wo- che. Wie die Wochenenden solle auch der
Mittwoch-Nachmittag, der üblicher-

- 48 - weise schulfrei sei, in der einen Woche der Mutter, in der folgenden Woche dem
Vater, zugeteilt werden (Urk. 156 S. 31).

E. 5.2
Zur Höhe der Betreuungsanteile haben sich die Parteien nicht geäussert. Zur konkreten
Ausgestaltung der Betreuungsregelung macht der Beklagten gel- tend, dass die im
Entscheid der Vorinstanz ausgeführte Variante nicht wirklich nachvollziehbar, aber vor
allem nicht umsetzbar, geschweige denn sinnvoll sei. Es sei ein ständiger Wechsel von
Tagen und Uhrzeit. Er erinnere wiederholt da- ran, dass beide Elternteile 100% arbeiten



würden und das nicht im Dorf der Woh- nung und / oder der Schulen und Kindergarten. Die
Übergaben (Tage wie Uhrzei- ten) müssten also einheitlich, praktisch und sinnvoll sein und
nicht wie hier, rein theoretisch ständig wechseln. Dies sei unüberlegt. Demzufolge seien bei
einer 50% / 50%-Regelung der Betreuung die Übergaben sinnvollerweise Mo/Di = Mut- ter
■ Mi/Do = Vater ■Fr/Sa/So im 2-Wochen Wechsel je bei der Mutter bzw. je beim Vater.
Alles jeweils um 19 Uhr (Urk. 155 S. 15 f.).

E. 5.3
Die Klägerin 1 lässt ausführen, dass die angeordnete Betreuungsregelung klar sei. Es sei
kein ständiger Wechsel von Tagen und Uhrzeiten ersichtlich. Das Beispiel des Beklagten
werde abgelehnt. Dies würde noch mehr Wechsel bedeu- ten, was angesichts der
angespannten Situation noch mehr Schaden anrichten würde (Urk. 166 S. 29 f. Rz 96).

E. 5.4
Die von der Vorinstanz festgesetzte Ausgestaltung der Betreuungsrege- lung ist
ausgewogen. Die Uhrzeit von 18:00 für den Wechsel ermöglicht es C._____, an dem Ort
das Nachtessen zu geniessen, wo sie anschliessend die Nacht verbringen wird, was für Ruhe
und Stabilität sorgt.

E. 5.5
Die durch die Vorinstanz festgesetzten Betreuungsanteile und die konkrete Ausgestaltung
der Betreuung sind somit zu bestätigen. 6. Ferienregelung

E. 6
Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens bildeten die gemeinsame elterli- che Sorge, die
Obhut, die Betreuung und der Unterhalt. Soweit der Beklagte im Berufungsverfahren
darüber hinausgehende Anträge stellt, ist auf diese - unter Vorbehalt der zulässigen
Klageänderung im Sinne von Art. 317 Abs. 2 ZPO - nicht einzutreten. Dies betrifft den
Berufungsantrag Ziffer 19. Wenn der Beklagte in seinem Berufungsantrag Ziffer 3 verlangt,
die Klägerin 1 sei in eine stationäre psychologische Behandlung in einer dafür geeigneten
stationä- ren Klinik mit Therapie zu überstellen, ist darauf ebenfalls nicht einzutreten. So-
weit der Beklagte im gleichen Antrag ein Gutachten über die Erziehungsfähigkeit der
Klägerin 1 verlangt, kann auf die Erwägungen unter III./2.8. verwiesen wer- den, wonach
von der Erziehungsfähigkeit sowohl der Klägerin 1 als auch des Be- klagten ausgegangen
werden kann, weshalb kein Anlass für eine Begutachtung besteht.

E. 6.1
Die Vorinstanz erwog, was die Anzahl Wochen pro Jahr (bzw. pro Halb- jahr) betreffe, sei
kein Grund ersichtlich, wonach die bisherige Regelung abgeän- dert werden solle. Je mehr
Ferienwochen dem einen Elternteil zugestanden wer-
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ternteil. Dies sei nicht im Interesse von C._____. Vorliegend übernähmen beide Eltern
gewichtige Anteile der Betreuung von C._____. Bei der Ferienregelung ge- he es daher im
Wesentlichen bloss darum, beiden Elternteilen zu ermöglichen, mit C._____ verreisen zu
können. Vier Wochen pro Jahr für jeden Elternteil, min- destens eine Woche, längsten zwei
Wochen am Stück, sollten dafür ausreichen. Selbstverständlich stehe es den Eltern frei, den
Ferienanspruch im gegenseitigen Einvernehmen auszudehnen (Urk. 156 S. 33).

E. 6.2



Der Beklagte macht im Rahmen seiner Berufung erneut 4 Wochen Ferien pro Halbjahr für
jeden Elternteil geltend (Urk. 155 S. 2 Ziff. 6) und wiederholt da- mit seine vorinstanzlichen
Anträge, ohne sich mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen, weshalb nicht
weiter darauf einzugehen ist (vgl. E. II/3). Ergänzend ist anzuführen, dass die Schulferien
rund 12 Wochen umfassen und somit die vom Beklagten beantragte Ferienregelung, die
eine Verteilung von 16 Wochen vorsieht, gar nicht umgesetzt werden könnte.

E. 6.3
Es bleibt damit bei der vorinstanzlichen Ferienregelung. 7. Feiertagsregelung

E. 7
Der Beklagte verlangt in seinem Berufungsantrag Ziffer 18, dass die Klägerin 1 es zu
unterlassen habe, auf C._____ einzuwirken, so dass diese Falschaussagen tätige. Dass
C._____ falsche Aussagen machte oder macht und zudem von der Klägerin 1 dazu
bestimmt wurde oder wird, ist nicht belegt, weshalb auf den dies- bezüglichen Antrag nicht
einzutreten ist.

E. 7.1
In seiner Berufungsschrift vom 9. Januar 2020 hat der Beklagte die Feier- tagsregelung
nicht angefochten (Urk. 155 S. 2 Ziff. 7). In seiner Eingabe vom 6. Mai 2020 beantragt der
Beklagte, dass die Feiertagsregelung weiterhin gelten sol- le, weist aber darauf hin, dass
C._____ abermals berichtet habe, dass B._____ (Klägerin 1) islamisch sei und
Weihnachten, Pfingsten und Ostern nicht feiern würde, weshalb es zielführend sei, dass an
diesen Feiertagen das Kind ganz bei ihnen bleiben würde. Natürlich könne sie im Gegenzug
das Kind (bei Bedarf) zu islamischen Festen haben (Urk. 176 S. 27 Antrag Ziff. 7).

E. 7.2
Die Klägerin 1 beantragt in ihrer Stellungnahme vom 6. Juli 2021 die Ab- weisung des neu
gestellten klägerischen Antrages und führt dazu aus, dass sie mit C._____ dieselben
Feiertage feiern würde wie der Beklagte (Urk. 181 S. 2 Rz 3).
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E. 7.3
Der ursprüngliche Sinn der Feiertage ist, wie der Name schon sagt, die entsprechenden
christlichen Feste feiern zu können. Dazu sind neben dem Wo- chenende zusätzliche freie
Tage fixiert. Diese freien Tage bestehen unabhängig der Religion und es gibt keine
Verpflichtung, sich an diesen in religiöser Hinsicht zu betätigen. Es ist damit unerheblich,
ob überhaupt eine Religion gepflegt wird. Eine gleichmässige Aufteilung der
entsprechenden Feiertage zwischen den Eltern macht somit Sinn, unabhängig davon, ob die
christlichen Bräuche gelebt werden oder nicht. Der Beklagte hat zudem nicht dargetan, dass
in seiner Familie die christlichen Feste entsprechend gefeiert werden, weshalb die von der
Vorinstanz getroffene Feiertagsregelung beizubehalten ist. 8. Erziehungsgutschriften

E. 8
Soweit der Beklagte beantragt, als Kinderarzt von C._____ sei Dr. D._____ zu bestimmen
(Berufungsantrag Ziffer 20), so ist darauf hinzuweisen, dass die Par- teien sich im Rahmen
des vorinstanzlichen Verfahrens auf Dr. J._____, E._____, als Kinderärztin einigen konnten
und diesbezüglich eine Vereinbarung abge-



- 18 - schlossen haben (Prot. VI S. 92 f., Urk. 108/46). Diese ist nach wie vor gültig,
weshalb auf den Antrag des Beklagten nicht einzutreten ist.

E. 8.1
Die Vorinstanz erwog zu den Erziehungsgutschriften, dass seit der Tren- nung, welche
Ende März 2017 erfolgt sei, C._____ mit ähnlich grossen Betreu- ungsanteilen bei Vater
und Mutter lebe. In Zukunft werde C._____ von beiden El- ternteilen im gleichen Umfang
betreut. Es dränge sich daher auf, die Erziehungs- gutschriften mit (Rück-)Wirkung ab 1.
April 2017 beiden Elternteilen je hälftig an- zurechnen (Urk. 156 S. 39).

E. 8.2
Der Beklagte, der die alleinige Obhut für C._____ verlangt, beantragt eine rückwirkende
Änderung der Anrechnung der Erziehungsgutschriften und eine Ver- teilung entsprechend
je nach Obhut und Besuchszeit, also 90% dem Vater und 10% der Mutter (Urk. 155 S. 3
Ziff. 15). Die Klägerin 1, die für C._____ die alleini- ge elterliche Sorge und
dementsprechend auch die alleinige Obhut verlangt, be- antragt, dass die
Erziehungsgutschriften für die Berechnung künftiger AHV/IV- Renten ab Rechtskraft des
Urteils vollumfänglich der Klägerin 1 anzurechnen sei- en (Urk. 166 S. 2 Ziff. 4 und S. 21
Rz 47).

E. 8.3
Da es bei einer alternierenden Obhut mit Betreuungsanteilen von je 50% pro Elternteil
bleibt, ist die vorinstanzliche Regelung, wonach die Erziehungsgut- schriften mit
Rückwirkung ab 1. April 2017 beiden Elternteilen je hälftig anzurech- nen sind, zu
bestätigen.
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E. 9
Der Beklagte beantragt, es sei ihm das Nachholen von ausgefallener Betreu- ungs- und
Ferienzeit im Jahr 2017 und Dezember 2018 zu gewähren (Urk. 155 S. 2 Ziff·8-10). Auf
diese Anträge wurde bereits mit Entscheid der erkennenden Kammer vom 18. März 2019
nicht eingetreten respektive wurden sie abgewiesen (Urk. 47 S. 65 und 67). Die
diesbezüglichen Anträge erweisen sich somit als un- zulässig, weshalb auf sie nicht
einzutreten ist.

E. 9.1
Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen des Unterhalts richtig darge- legt (Urk. 156
S. 39 Ziff. 11.1.), weshalb darauf verwiesen werden kann.

E. 9.2
Wie die Vorinstanz richtig ausführte, praktizieren die Eltern von C._____ seit der Trennung
die alternierende Obhut, und zwar mit annähernd gleichen Be- treuungsanteilen. Bei
alternierender Obhut der Eltern mit (annähernd) gleichen Betreuungsanteilen übernehme
grundsätzlich jeder Elternteil die bei ihm anfallen- den Kosten des Kindes (Miete,
Ernährung, Bekleidung, Körperpflege etc.). Zu re- geln bzw. unter den Eltern aufzuteilen
seien in solchen Fällen nur die obhutsun- abhängigen Kosten, wie insbesondere
Krankenkassenprämie und weitere Ge- sundheitskosten, Kommunikationskosten und
ausserordentliche Kinderkosten. Von einer gleichmässigen Verteilung der Kosten könne
nur abgewichen werden, wenn eine ungleiche Verteilung angesichts der jeweiligen



Leistungsfähigkeit der beiden Elternteile angezeigt sei (Urk. 156 S. 40 Ziff. 11.3.).

E. 9.3
Bei der Unterhaltsberechnung ist grundsätzlich nach der zweistufig- konkreten Methode
vorzugehen (BGE 147 III 265 E. 6.6.). Ausgangspunkt der Bedarfsrechnung stellen die
Richtlinien der Konferenz der Betreibungs- und Kon- kursbeamten der Schweiz für die
Berechnung des betreibungsrechtlichen Exis- tenzminimums vom 1. Juli 2009 dar
(Richtlinien; BGE 147 III 265 E. 7.2.).

E. 9.4
Leistungsfähigkeit der Klägerin 1 Die Vorinstanz fasste die Ausführungen der Klägerin 1
zu ihrem Einkommen und die effektive Einkommensentwicklung bis und mit 2020
zutreffend zusammen (Urk. 156 S. 40 ff. Ziff. 11.4.1.-11.4.2.). Sie erwog dazu, dass die
Klägerin auf ihre Angaben gegenüber der Arbeitslosenkasse zu ihrem angestrebten
Arbeitspensum zu behaften sei und folglich bei ihr für die Zeit ab Wegfall der
Arbeitslosengelder, also ab April 2020, von einem Arbeitspensum von bis zu 100%,
mindestens aber von 80%, auszugehen sei (Urk. 156 SS. 42). Die Klägerin 1 mache geltend,
dass sie mit einem 40-50%-Pensum ein durchschnittliches Einkommen von ca. CHF 6'000.-
netto verdienen könne. Da ihr ein 80%-Pensum zugemutet werden könne, sei bei ihr von
einem Nettoeinkommen von CHF 9'600.- pro Monat auszugehen
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ein Durchschnittseinkommen von rund CHF 9'500.- netto pro Monat. Ein Einkommen in
dieser Höhe sei auch für die Zukunft anzunehmen (Urk. 156 S. 43). Ausgehend von einer
80%-Tätigkeit und einem monatlichen Bedarf von CHF 5'200.- kam die Vorinstanz auf eine
Leistungsfähigkeit der Klägerin 1 von CHF 4'300.- (Urk. 156 S. 43 Ziff. 11.5).

E. 9.5
Leistungsfähigkeit des Beklagten Die Vorinstanz ging beim Beklagten im Jahr 2019 von
einem monatlichen Netto- einkommen von rund CHF 9'560.- aus und führte aus, dass vom
selben Einkom- men auch für das Jahr 2020 auszugehen sei (Urk. 156 S. 43 f. Ziff. 11.7).
Den Bedarf des Beklagten berechnete sie auf CHF 3'369.- und kam auf eine Leis-
tungsfähigkeit von rund CHF 6'200.-. Zutreffend hielt die Vorinstanz unter Hinweis auf Art.
276a Abs. 1 ZGB fest, dass der Beklagte in erster Linie den Unterhalt von C._____ und
ihrer Halbschwester P._____ sicherzustellen habe und die Unter- haltsansprüche seiner
Ehefrau und seiner volljährigen Kinder zweitrangig seien (Urk. 156 S. 47 Ziff. 11.9.).

E. 9.6
Die Vorinstanz kam zum Schluss, dass bei Berücksichtigung der Unter- haltspflicht des
Beklagten gegenüber seiner weiteren Tochter P._____ von einer ähnlich grossen
Leistungsfähigkeit des Beklagten und der Klägerin 1 auszugehen sei. Diese
Leistungsfähigkeit erlaube es ihnen ohne Weiteres, für diejenigen Kos- ten selber
aufzukommen, welche in ihrem jeweiligen Haushalt für C._____ anfie- len. Da beide nicht
auf Unterhaltsbeiträge des anderen Elternteils angewiesen seien, erübrige es sich, den
Bedarf von C._____ im Haushalt der Klägerin 1 und im Haushalt des Beklagten konkret zu
ermitteln. Die Klägerin 1 und der Beklagte seien folglich zu verpflichten, für die Kosten,
welche während ihrer jeweiligen Be- treuungszeit für C._____ anfielen, selber
aufzukommen. Das betreffe namentlich die Wohn-, Wohnungseinrichtungs-, Nahrungs-,
Kleidungs- sowie Körper- und Gesundheitspflegekosten. Dasselbe gelte für allfällige



Kosten der Fremdbetreu- ung von C._____, für Ferien und Freizeit, inkl. Hobbies sowie
Taschengeld (Urk. 156 S. 47 Ziff. 11.10.1).

- 53 -

E. 9.7
Die Klägerin 1 rügt die Ausführungen der Vorinstanz und macht geltend, die Vorinstanz
habe das Einkommen der Klägerin 1 nicht korrekt festgehalten (Urk. 166 S. 24 Rz 57). Es
sei richtig, dass die Klägerin 1 im Laufe des Verfah- rens, das seit 2017 anhängig sei,
teilweise widersprechende Angaben zu ihren beabsichtigten Arbeitspensen geäussert habe.
Keinesfalls widersprechend sei je- doch ihre Absicht gewesen, dass sie bei alleiniger Obhut
ihr Arbeitspensum redu- zieren wolle. Selbst wenn man, wie die Vorinstanz ausführe, bei
der alternieren- den Obhut von einem Pensum von 80% ausgehe, betrage der anrechenbare
Lohn, ausgehend vom tatsächlich erwirtschafteten Einkommen von CHF 4'750.- pro Monat
bei 50%, maximal rund CHF 7'600.- bei 80%. Die Berechnung der Vorinstanz, welche auf
ähnlicher Leistungsfähigkeit basiere, halte demnach nicht Stand und basiere auf falscher
Sachverhaltsermittlung. Für den Fall, dass das Gericht weiterhin von einer alternierenden
Obhut ausgehe, sei der Barbedarf der Klägerin 2 von beiden Eltern umgekehrt proportional
zu den Betreuungsanteilen zu tragen. Von einer Leistungsfähigkeit könne bei beiden Eltern
ausgegangen werden. Die Vorinstanz habe beim Beklagten einen Überschuss in Höhe von
CHF 6'200.- (Einkommen abzüglich Bedarf) und bei der Klägerin 1 in Höhe von CHF
4'300.- bei einem Einkommen von CHF 9'600.- errechnet. Berücksichtige man das
tatsächlich erzielte Einkommen der Klägerin 1, sei ihr Überschuss weit gerin- ger, je
nachdem, ob man von einem zumutbaren Arbeitspensum von 50% oder 80% ausgehe.
Aufgrund des markanten Unterschieds im Überschuss der Eltern rechtfertige es sich, dass
bei hälftiger Betreuung und einem Gesamtbedarf der Klägerin 2 von rund CHF 1'500.- inkl.
Wohnanteil bei der Klägerin 1, wobei die Kinderzulage, die die Klägerin 1 rückwirkend seit
April 2019 beziehe, bereits ab- gezogen sei, der Beklagte die Hälfte des ausgewiesenen
Bedarfs der Klägerin 2 in Höhe von mindestens CHF 750.- übernehmen könne. Die
Kinderzulage habe bei dieser Berechnung bei der Klägerin 1 zu verbleiben (Urk. 166 S. 24
ff. Rz 57 ff.).

E. 9.8
Der Beklagte verlangt bei einer alternierenden Obhut mit je 50% Betreu- ungsanteilen
beider Eltern einen monatlichen Betrag von CHF 1'000.- von der Klägerin 1 für laufende
Aufwendungen seinerseits sowie die Kindsbetreuung, wo- bei eine Begründung fehlt (Urk.
176 S. 14 Ziff. 55).
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E. 9.9
Mit dem vorliegenden Entscheid werden die von der Vorinstanz festgesetz- ten
Betreuungsanteile der Klägerin 1 und des Beklagten von je 50% bestätigt.

E. 9.9.1
Wenn man bei der Klägerin 1 bei dem ihr zumutbaren Arbeitspensum von 80% von einem
tieferen Einkommen in der Höhe von CHF 7'600.- ausgeht, so besteht bei ihr nach Abzug
ihres Bedarfs von CHF 5'200.- eine Leistungsfähigkeit von CHF 2'400.-.

E. 9.9.2



Inzwischen hat der Beklagte mit seiner Ehefrau ein weiteres Kind bekom- men, für das er
ebenfalls aufzukommen hat.

E. 9.9.3
Selbst unter Berücksichtigung eines tieferen Einkommens bei der Klägerin 1 besteht bei ihr
und beim Beklagten, der inzwischen für drei Kinder aufzukom- men hat, eine nach wie vor
ähnlich grosse Leistungsfähigkeit. Mit dieser Leis- tungsfähigkeit können sie für diejenigen
Kosten aufkommen, welche in ihrem je- weiligen Haushalt für C._____ anfallen. Weder die
Klägerin 1 noch der Beklagte sind auf Unterhaltsbeiträge des anderen Elternteils
angewiesen, weshalb eine konkrete Ermittlung des Bedarfs von C._____ im Haushalt der
Klägerin 1 und im Haushalt des Beklagten unterbleiben kann.

E. 9.9.4
Mit der Vorinstanz sind die Klägerin 1 und der Beklagte zu verpflichten, für die Kosten,
welche während ihrer jeweiligen Betreuungszeit für C._____ anfallen, selber
aufzukommen. Das betrifft die Wohn-, Wohnungseinrichtungs-, Nahrungs-, Kleidungs-
sowie Körper- und Gesundheitspflegekosten. Dasselbe gilt für allfällige Kosten der
Fremdbetreuung von C._____, für Ferien und Freizeit, inkl. Hobbies sowie Taschengeld.

E. 9.10
Die weiteren Regelungen der Vorinstanz bezüglich Krankenkassenprämien und
Kinderzulagen (Urk. 156 S. 48 Ziff. 11.10.2.) wurden weder von der Klägerin 1 noch vom
Beklagten gerügt, weshalb es damit sein Bewenden hat.

E. 9.11
Soweit der Beklagte erneut beantragt, dass die Steuerdokumentation 2018 von der Klägerin
1 zu edieren sei (Berufungsantrag Ziff. 22, Urk. 155 S. 3), so hat die Vorinstanz zutreffend
festgehalten, dass die vorhandenen Belege vollständig seien, so dass verzichtet werden
könne, von der Klägerin 1 die Steuererklärung
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auseinandergesetzt (vgl. vorstehend E II/3), weshalb auf diesen Antrag nicht ein- zutreten
ist.

E. 9.12
Insgesamt bleibt es damit bei der Unterhaltsregelung der Vorinstanz. 10. Rückwirkender
Unterhalt von C._____

E. 10
Zudem beantragt der Beklagte eine Abänderung der Kostenauflage der Revi- sion
2018/2019 (Urk. 155 S. 3 Ziff. 21). Damit meint er wohl das Berufungsverfah- ren
LZ180001, welches mit Beschluss und Urteil vom 18. März 2019 (Urk. 47) er- ledigt
wurde. Dieser Entscheid ist rechtskräftig, weshalb der diesbezügliche An- trag ebenfalls
unzulässig ist.

E. 10.1
Der Beklagte fordert Unterhaltsbeiträge für C._____ mit Rückwirkung ab 1. April 2017,
dem Zeitpunkt der Aufhebung des gemeinsamen Haushalts. Er geht dabei von einem
Richtwert von CHF 2'907.- pro Monat aus (Urk. 155 S. 2 Ziff. 11).



E. 10.2
Die Vorinstanz erwog, dass Beiträge an den finanziellen Unterhalt eines Kindes maximal
bis ein Jahr vor Klageeinleitung eingeklagt werden könnten. So- weit der Beklagte für den
Zeitraum vom November 2015 bis 12. November 2016 von der Klägerin 1 die Hälfte der
Kinderzulagen für C._____ und die hälftige Be- teiligung an den Gesundheitskosten von
C._____ fordere, sei folglich eine Zah- lungspflicht zu verneinen. Für den Zeitraum vom
13. November 2016 bis 31. März 2017 sei das Einfordern dieser vom Beklagten geltend
gemachten Ansprüche grundsätzlich möglich. Sei- ne Forderung gegenüber der Klägerin 1
sei aber auch bezüglich dieses Zeitraums nicht ausgewiesen. Die Klägerin 1 und der
Beklagte hätten bis März 2017 einen gemeinsamen Haushalt geführt. Beide seien
erwerbstätig gewesen, wobei die Klägerin 1 die Kinderzulagen für C._____ bezogen habe.
Beide hätten sich um ih- re Tochter gekümmert, soweit sie die Kinderbetreuung nicht an ein
Au-pair dele- giert hätten. Genauso wie beide in natura den Unterhalt vom C._____
besorgten, dürften beide auch finanziell an den Bedarf ihrer Tochter beigetragen haben. So-
weit der Beklagte von der Klägerin 1 für diesen Zeitraum die Hälfte der Kinderzu- lagen für
C._____ sowie deren Beteiligung an den von ihm getragenen Gesund- heitskosten fordere,
wäre er gehalten gewesen, nicht nur diese beiden Themen darzulegen, sondern sich zum
gebührenden Bedarf der Tochter umfassend zu äussern. Nur so könnte unter
Berücksichtigung allfälliger Einwendungen und Be- hauptungen der Klägerin 1 zum
Umfang ihrer finanziellen Leistungen beurteilt
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der Klägerin 1 einen Ausgleich verlange könne. Dies habe der Beklagte nicht getan. Auf
dieser Grundlage lasse sich nicht ermitteln, ob die Klägerin 1 im fragli- chen Zeitraum in
unangemessener Weise zum finanziellen Bedarf von C._____ beigetragen habe und deshalb
verpflichtet wäre, dem Beklagten einen Teil der von ihr bezogenen Kinderzulagen zu
erstatten und sich darüber hinaus an den von ihm bezahlten Gesundheitskosten zu beteiligen
(Urk. 156 S. 49 f.).

E. 10.3
Mit diesen zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz setzt sich der Beklagte in seiner
Berufung nicht auseinander, sondern wiederholt lediglich seine Anträge und rudimentären
Ausführungen vor Vorinstanz. Damit genügt er seiner Begrün- dungsobliegenheit nicht,
weshalb auf die Anträge Ziffer 13 und 14 der Berufung nicht einzutreten ist (vgl. E. II/3.).
11. Ansprüche zwischen dem Beklagten und der Klägerin 1

E. 11
Unter dem Titel Einkommen Mutter (mutmassliches / reelles) verlangt der Be- klagte eine
jährliche Auskunftspflicht der Klägerin 1 (Urk. 176 S. 26 lit. E). Da kein Unterhalt
zugesprochen wird, ist eine entsprechende Auskunft über das jährliche Einkommen nicht
notwendig. Auf den diesbezüglichen Antrag des Beklagten ist nicht einzutreten.

E. 11.1
Der Beklagte verlangte vor Vorinstanz erneut diverse Beträge von der Klä- gerin 1, die er
schon im Verfahren LZ180001 verlangt hatte, wobei auf die diesbe- züglichen Anträge mit
Beschluss vom 18. März 2019 nicht eingetreten worden war (Urk. 47 S. 65).

E. 11.2



Die Vorinstanz erwog, dass die geltend gemachten Ansprüche keine Kin- derbelange in
familienrechtlichen Angelegenheiten darstellen würden und vom Beklagten daher nicht
gemäss den Grundsätzen der doppelseitigen Klage ohne Weiteres im vorliegenden
Verfahren geltend gemacht werden könnten. Damit die- se Ansprüche dennoch im
vorliegenden Verfahren behandelt werden könnten, müssten die Voraussetzungen von Art.
14 Abs. 1 ZPO und von Art. 219 i.V.m. Art. 224 Abs. 1 ZPO, wie sie für eine Widerklage
gelten würden, erfüllt sein. Dies sei der Fall, bestehe doch zwischen der Haupt- und der
Widerklage ein sachlicher Zusammenhang und sei für die Widerklage angesichts des
Streitwerts von unter CHF 30'000.- ebenfalls das vereinfachte Verfahren anwendbar (Art.
243 Abs. 1 ZPO). Ein verfahrensrechtlicher Unterschied bestehe allerdings darin, dass an-
ders als bei den Kinderbelangen (vgl. Art. 296 Abs. 1 ZPO) für die vom Beklagten
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(Art. 55 Abs. 1 ZPO; Urk. 156 S. 54 f. Ziff. 12.2.)

E. 11.3
Die Vorinstanz kam zusammenfassend zum Schluss, dass die vom Be- klagten eingeklagten
Ansprüche gegen die Klägerin 1 im Zusammenhang mit den Wohnnebenkosten und den
Autokosten ungenügend substantiiert bzw. nicht aus- gewiesen und deshalb abzuweisen
seien (Urk. 156 S. 54 Ziff. 12.3.-12.5.)

E. 11.4
Der Beklagte hat sich mit diesen Erwägungen der Vorinstanz nicht ansatz- weise
auseinandergesetzt, weshalb auf den diesbezüglichen Antrag (Urk. 155 S. 2 Ziff. 16) nicht
einzutreten ist (vgl. E. II/3). 12. Zusammenfassung

E. 12
Der Beklagte beantragt weiter die Absetzung der aktuellen Kindsvertreterin RAin lic. iur.
Y1._____ (Urk. 176 S. 22). Zur Begründung führt er aus, die Kinds- vertreterin sei nicht
ansatzweise in der Lage, die Belange, die Interessen und die offenkundigen zweifelsfreien
Äusserungen und lauten Klagen des Kindes auch nur annähernd adäquat zu vertreten, zu
recherchieren, um dem Kind so "Gehör" und "Rechte" zu verschaffen, und so es auch
letztendlich vor der Mutter zu be- schützen. Diese Ausführungen sind weder substantiiert
noch belegt, weshalb auf den diesbezüglichen Antrag ebenfalls nicht einzutreten ist.

- 19 - III. Materielles Umstritten ist die gemeinsame elterliche Sorge, die alternierende
Obhut, die Be- treuungsanteile, die Ferienregelung, die Feiertagsregelung und die allenfalls
zu zahlenden Unterhaltsbeiträge für C._____ (Klägerin 2). 1. Elterliche Sorge

E. 12.1
Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ist die Berufung des Beklagten, soweit auf sie
eingetreten werden kann, abzuweisen. Die Anschlussberufungen der Klägerinnen 1 und 2
sind ebenfalls abzuweisen. Entsprechend ist das vorin- stanzliche Urteil zu bestätigen,
soweit es noch nicht in Rechtskraft erwachsenen ist (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). IV.
Kosten- und Entschädigungsfolgen 1. Kosten- und Entschädigungsfolgen des
erstinstanzlichen Verfahrens

E. 17
Januar 2022 (Urk. 190), dass der Beklagte C._____ ohne Zustimmung der Mutter gegen
COVID-19 habe impfen lassen. Damit habe er erneut einseitig und ohne Einbezug der



Kindsmutter über wesentliche Belange des Kindes entschie- den. Er setze sich damit über
die gemeinsame elterliche Sorge hinweg, ignoriere seine Verpflichtung, gemeinsam
Entscheide treffen zu müssen, und zeige erneut, dass der Konflikt im vorliegenden Fall
dauerhaft sei und die Ausübung der ge- meinsamen elterlichen Sorge verhindere (Urk. 188
S. 2).

E. 19
März 2019, E. F/3; ZR 84/1985 Nr. 41; vgl. auch Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Wenngleich
die Unterhaltsregelung massgeblich von der Zuteilung der Obhut ab- hängt, sind die Kosten
in diesem Zusammenhang nach dem Ausgang des Verfah- rens zu verteilen. Im
erstinstanzlichen Verfahren verursachte die Unterhaltsfrage einen deutlich ge- ringeren
Aufwand als die übrigen Kinderbelange. Es wurde zudem, obwohl so- wohl von der
Klägerin 1 als auch vom Beklagten beantragt, kein Unterhalt für C._____ zugesprochen,
weshalb die vorinstanzliche Kostenverteilung korrekt ist. Die vom Beklagten geltend
gemachten und von der Vorinstanz abgewiesenen weiteren finanziellen Ansprüche
verursachten einen vernachlässigbaren Aufwand (Urk. 156 S. 53 ff.), weshalb dieser bei der
Kostenauflage nicht speziell zu be- rücksichtigen ist. Es bleibt somit bei der
vorinstanzlichen Kostenverteilung.
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